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778. Änderung der Verordnung des Rektorats über die Studienberechtigungsprüfung 

gemäß § 64 a Universitätsgesetz 2002 

Die Verordnung des Rektorats über die Studienberechtigungsprüfung gemäß § 64 a 
Universitätsgesetz 2002, verlautbart im Mitteilungsblatt der Universität Innsbruck vom 24. 
Juni 2019, 63. Stück, Nr. 565, zuletzt geändert mit Mitteilungsblatt vom 5. Juli 2023, 56. Stück, 
Nr. 628, wird wie folgt geändert: 
 
 
In § 1 Abs. 2 Ingenieurwissenschaftliche Studien entfällt in der Aufzählung der Studien die 
Bezeichnung „Bachelorstudium Bau- und Umweltingenieurwissenschaften“. Eingefügt werden 
die Bezeichnungen „Bachelorstudium Bauingenieurwissenschaften“ und „Bachelorstudium 
Umweltingenieurwissenschaften“ in der alphabetischen Reihenfolge. 
 
 

Für das Rektorat 
 

Univ.-Prof. Dr. Janette Walde 
Vizerektorin für Lehre und Studierende 

779. Bevollmächtigungen im Studienrecht – Änderung 

Die im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 1. Oktober 2024, 

1. Stück, Nr. 2 kundgemachten Bevollmächtigungen für die Fakultät für Soziale und Politische 

Wissenschaften werden ersetzt durch nachstehende Bevollmächtigungen: 

 

 

Studiendekaninnen/Studiendekane 

bevollmächtigt für die Punkte: 

Studienbeauftragte 

bevollmächtigt für die Punkte: 

10. Fakultät für Soziale 

und Politische 

Wissenschaften 

 

 

Univ.-Prof. Dr. Wilhelmus Johannes 

Gerardus Uunk  

(V: assoz. Prof. Mag. Dr. Franz Eder) 

3 bis 5, 8 bis 15, 17a, 17c und 17h bis 

17n für die Studien: 

BA Politikwissenschaft 

MA Politikwissenschaft: Europäische 

und internationale Politik 

MA Politikwissenschaft 

BA Soziologie 

MA Soziologie: Soziale und politische 

Theorien 

MA Media, Society and 

Communication 

PhD-Dr. Politikwissenschaft 

PhD-Dr. Soziologie  

Mag. Dr. Bernadette Müller 

Kmet7, 17b und 17d bis f für 

die Studien: 

BA Soziologie 

MA Soziologie: Soziale und 

politische Theorie  

PhD-Dr. Soziologie  

Ass.-Prof. Dr. David Munck 

Willumsen 

7,17b und 17d bis f für die 

Studien: 

BA Politikwissenschaft 

MA Politikwissenschaft: 

Europäische und 

internationale Politik 

MA Politikwissenschaft 



17g für alle der Fakultät für Soziale 

und Politische Wissenschaften 

zugeordneten Studien 

7 bis 9 und 17 für die Wahlpakete: 

WPBA Gesellschaft und Politik 

WPBA Medien und Kommunikation 

WPBA Methoden empirischer 

Sozialforschung 

WPMA Medienpraxis 

WPMA Recht, Sicherheit und 

Gesellschaft 

Ass.-Prof. Dr. Viorela Dan 

7, 17b und 17d bis f für das 

Studium: 

MA Media, Society and 

Communication 

assoz. Prof. Mag. Dr. Franz 

Eder  

7,17b und 17d bis f für das 

Studium: 

PhD-Dr. Politikwissenschaft 

 

Diese Änderungen treten mit 2. Juli 2025 in Kraft. 

 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Janette Walde 

Universitätsstudienleiterin 

780. Berichtigung der Verlautbarung des Curriculums für das Masterstudium Mikrobiologie 

Das Curriculum für das Masterstudium Mikrobiologie an der Fakultät für Biologie der 
Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck vom 17.04.2025, 56. Stück, Nr. 549 wird wie folgt berichtigt:  
 
1. In § 7 Abs. 1 Z 1 lautet das Lernergebnis ad a.: wie folgt:  
„ad a.: Die Studierenden sind in der Lage, die Prinzipien, die der mikrobiellen Systematik 
zugrunde liegen, zu beschreiben und können verschiedene in der Mikrobiologie 
verwendete Artkonzepte und Artdefinitionen wie auch deren Anwendung auf 
verschiedene Taxa erklären. Außerdem können sie die geeigneten Codes, die je nach 
Anwendungsbereich für bestimmte Taxa gelten, identifizieren. Die Studierenden sind in 
der Lage, ethische und rechtliche Aspekte in der Praxis der mikrobiellen Systematik zu 
berücksichtigen, einschließlich Aspekte zur Förderung von Demokratisierung und 
Offenheit, der Geschlechterrepräsentation und Gleichberechtigung und der 
Auseinandersetzung mit neokolonialen Praktiken in der modernen Wissenschaft sowie 
der Berücksichtigung regulatorischer Aspekte und deren Anwendungen.“  
 
2. Die Wahlmodule erhalten die Absatzbezeichnung (2), sodass es lautet:  
„(2) Es sind Wahlmodule im Umfang von 57,5 ECTS-AP zu absolvieren:“ 
 
3. Das Wahlmodul gemäß § 7 Abs. 2 Z 19 lit. a lautet wie folgt:  
„ 

a. VO Mikrobiologische Abfall- und Abwasserbehandlung 1  1,5 

„ 



 
4. Der Lehrveranstaltungstitel des Wahlmoduls gemäß § 7 Abs. 2 Z 24 lautet wie folgt:  
„VU Ausgewählte Kapitel der Angewandten Mikrobiologie“ 
 
 
 
 Für die Curriculum-Kommission:  Für den Senat:   
 Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Schönswetter Univ.-Prof. Dr. Walter Obwexer 

 

 


